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05. Februar 2018 

An die Stadtverwaltung Weißenhorn 
Herrn Bürgermeister Dr. Fendt 
Am Schlossplatz 1 
 
89264 Weißenhorn 
 

Antrag: Änderung der Vergaberichtlinien für die Bauplätze neuer Baugebiete 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Fendt, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die CSU Stadtratsfraktion beantragt, dass in der kommenden Statdratssitzung über die Ände-
rung der bestehenden Vergaberichtlinien von Bauplätzen beraten und entschieden wird. 
 
Im Schreiben anbei erhalten Sie unseren Vorschlag, der insbesondere die Zusammengehörig-
keit in der Familie stärken soll. Neben dem Wohnort des Antragstellers werden auch der Woh-
nort seiner Eltern, Großeltern und Geschwister berücksichtigt. 
 
Diese Änderung ist unbedingt nötig, da es wieder vorgekommen ist, dass Antragsteller im eige-
nen Dorf nicht zum Zuge gekommen sind und diese nun verständlicherweise sehr verärgert 
sind. Bisher werden Familien mit mehreren Kindern, die nicht aus Weißenhorn kommen, gegen-
über kinderlosen Paaren aus Weißenhorn schlechter gestellt. Aber gerade junge Paare, die Kin-
derwünsche haben, sich aber zuerst ihr trautes Nest aufbauen wollen, müssen Unterstützung 
finden. 
 
Des Weiteren haben wir auch einen Bonus für das Ehrenamt sowie für Arbeitgeber integriert. 
 
Durch diese Erweiterungen des Punkteschemas sowie der Vergrößerung des Punktevolumens 
soll vermieden werden, dass eine Vielzahl von Bewerbern dieselbe Punktzahl erreichen und 
schlussendlich das Los über die Reihenfolge der Vergabe entscheiden muss, wie dies bisher 
häufig der Fall gewesen ist.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Franz Josef Niebling gez. Dr. Günther Hogrefe gez. Ernst-Peter Keller 
Fraktionsvorsitzende der CSU Stadtratsfraktion Weißenhorn 
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